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Schweiz

Gelder von Ex-Diktatoren

Ein tunesisches Gericht hat
ein Dekret zum Einzug der
Vermögen von Ex-Diktator
Ben Ali aufgehoben. Die in
der Schweiz blockierten
Gelder sind nicht betroffen.

Christian Brönnimann
Bern

Nach dem Sturz des ehemaligen tunesi-
schen Machthabers Zine el-Abidine Ben
Ali 2011 wurde das Milliardenvermögen
des Clans eingezogen. Nun hat ein Ver-
waltungsgericht in Tunis das Dekret zur
Einziehung des Vermögens für ungültig
erklärt. Das berichtet die Nachrichten-
agentur SDA, gestützt auf die französi-
sche AFP. Den Entscheid begründet das
Gericht damit, dass das Dekret weder
von der Verfassungsversammlung von
2011 noch von der 2014 gewählten Volks-
versammlung erlassen oder bestätigt
worden sei. Die tunesische Regierung
will den Entscheid gemäss der Agentur-
meldung anfechten. Minister Hatem
Eleuchi bezeichnete ihn als «gefähr-
lich». Es obliege nicht der Verwaltungs-
justiz, die Gültigkeit des Dekrets zu
beurteilen.

In der Schweiz sind 56 Millionen
Franken des Ben-Ali-Clans blockiert.
Rund zwei Drittel davon hätte die Bun-
desanwaltschaft vorzeitig an Tunesien
zurückgeben wollen. Die kriminelle Her-
kunft des Vermögens sei ausreichend er-
wiesen, urteilte sie. Doch das Bundes-
strafgericht stoppte letzten Dezember
die Transaktion. Es kam zum Schluss,
dass die Bundesanwaltschaft die Argu-
mente eines Schwagers von Ben Ali, der
sich gegen die Rückgabe wehrt, zu we-
nig gewürdigt habe.

«Keine direkten Konsequenzen»
Das eidgenössische Aussendeparte-
ment hat das jüngste Gerichtsurteil aus
Tunesien zur Kenntnis genommen. Es
habe aber «keine direkten Konsequen-
zen» auf die in der Schweiz blockierten
Gelder, schreibt ein Sprecher auf An-
frage. Die Blockade sei eine präventive
Massnahme des Bundesrats während
der laufenden Rechtsverfahren. Zudem
sei der Entscheid des tunesischen Ge-
richts noch nicht rechtskräftig und ein
Rekurs bereits angekündigt. Auch die
Bundesanwaltschaft zieht keine Konse-
quenzen aus dem Urteil. «Die Untersu-
chungen werden fortgeführt, und die
Beschlagnahmungen werden aufrecht-
erhalten», schreibt eine Sprecherin
knapp.

Die Einschätzungen der offiziellen
Stellen decken sich mit der von einem
der Anwälte, der die Interessen Tunesi-
ens in der Schweiz vertritt: «Das aufge-
hobene Dekret bezieht sich auf die Ver-
mögenswerte in Tunesien und hat wohl
keinen direkten juristischen Link zu
dem in der Schweiz blockierten Vermö-
gen», sagt der Genfer Anwalt James
Bouzaglo. «Deshalb dürfte sich der Ent-
scheid des tunesischen Gerichts kaum
auf die laufenden Rechtsverfahren in
der Schweiz auswirken.»

Ben-Ali-Gelder
weiter blockiert

Jean-Claude
Duvalier
Auch bekannt als
«Baby Doc». Er war
von 1971 bis 1986
Präsident von Haiti.
Etwa 5,4Millionen
Franken hat er in der
Schweiz deponiert,
die Rückgabe läuft.

Ferdinand Marcos
Von 1965 bis 1986
regierte der Marcos-
Clan die Philippinen.
Die rund 643 Millio-
nen Franken, welche
die Familie in der
Schweiz deponiert
hatte, wurden dem
Land rückerstattet.

Carlos Salinas
Die Familie des
Ex-Präsidenten von
Mexiko (1988 bis
1994) hatte fast
70Millionen Franken
Vermögen in der
Schweiz. Das Geld
wurde Mexiko rück-
erstattet.

Joseph-Désiré
Mobutu
1965 bis 1997
Präsident der Demo-
kratischen Republik
Kongo. Nach 12-jähri-
gem Verfahren musste
die Schweiz das Geld
freigeben. Die Rück-
erstattung misslang.

Sani Abacha
1993 bis 1998 Präsi-
dent von Nigeria. Von
den Abacha-Geldern
hat die Schweiz
660Millionen Franken
rückerstattet. Die
Rückerstattung
weiterer Gelder ist
in Vorbereitung.

Alberto Fujimori
Nach seiner Amtszeit
in Peru von 1990 bis
2000 wurde er wegen
Korruption verurteilt.
Die rund 86 Millionen
Franken, die er in der
Schweiz deponiert
hatte, wurden dem
Land zurückgegeben.

Laurent Gbagbo
Der Ex-Präsident der
Elfenbeinküste (2000
bis 2010) hat sein
Geld bei Schweizer
Banken aufbewahrt.
Eine Rückerstattung
war nicht möglich;
die Gelder wurden
entsperrt.

Muammar
al-Ghadhafi
Nach 42 Jahren
Herrschaft wurde er
2011 getötet. Die
Schweiz hat sich
Sanktionen gegen
Libyen angeschlossen,
Ghadhafis Vermögen
bleibt vorerst hier.

Ben Ali
2011 wurden mehrere
Diktatoren gestürzt,
Tunesiens Präsident
Ben Ali gelang die
Flucht. Er hatte rund
56Millionen Franken
in die Schweiz ge-
bracht. Das Rück-
gabeverfahren läuft.

Hosni Mubarak
Nach dem Sturz des
ägyptischen Präsiden-
ten (1981 bis 2011)
blockierte der Bun-
desrat über 600Mil-
lionen Franken auf
Schweizer Konten.
Rückgabeverfahren
laufen.

Frühere Machthaber Sie schafften ihreMillionen in die Schweiz

Philipp Loser und Anja Burri
Bern

Es ist nicht zu übersehen, das Weltmän-
nische und Elegante, und es ist Didier
Burkhalter (FDP) seit seinem Jahr als
Präsident der OSZE wohl auch nicht
mehr zu nehmen. Wie er formuliert, wie
er vom Deutschen ins Französische
wechselt, wie er seineWorte mit sanften
Gesten unterstreicht. Wie er, da ist er
besonders global, keine Angst vor Pa-
thos hat. Gestern Morgen, schon vier
Stunden hatte der Nationalrat über das
neue Potentatengeldergesetz des Bun-
desrats diskutiert, setzte Burkhalter zu
einer Argumentationskaskade an. Sie
begann gross, endete überlebensgross –
und war vergeblich. Der Bundesrat
möge es nicht, wenn die Schweiz ver-
liere, sagte Burkhalter. Wenn sie ihren
guten Ruf verliere. Wenn sie in Situatio-
nen verliere, in denen es um fundamen-
tale ethische Fragen gehe. «Wenn nicht
nur unsere Interessen, sondern unsere
Werte auf dem Spiel stehen! Darum bitte
ich Sie: Folgen Sie der Minderheit!»

Umsonst. Die bürgerliche Mehrheit
von FDP, SVP und CVP im Nationalrat
brachte mit 102 zu 87 Stimmen ihre Idee
des neuen Potentatengeldergesetzes
durch. Das Gesetz, mit dem die Einzie-
hung der unrechtmässig erworbenen
Gelder von gestürzten Diktatoren gere-
gelt werden soll, wurde während der Be-
ratung in zwei entscheidenden Punkten
abgeschwächt.

Streit umdie Verjährung
Zum einen engte der Rat die Definition
der «Politisch exponierten Personen»
(PEP) ein, und zum Zweiten wird nun –
ebenfalls gegen den Willen des Bundes-
rats – bei der Einziehung der Gelder die
Verjährung der Straftaten der Potenta-
ten mitgerechnet: Die Schweiz soll die
unrechtmässig erworbenen Potentaten-
gelder nur dann definitiv einziehen kön-
nen, wenn die Straftaten der Potentaten
noch nicht verjährt sind. Mit der Berück-
sichtigung der Verjährung würde man
den Kern des Gesetzes gefährden, hatte
Burkhalter vergeblich gewarnt.

Die Verfahren zur Einziehung der
Gelder seien langwierig und kompliziert
– gross sei darum die Gefahr, dass das
Geld am Schluss beim ehemaligen
Machthaber bleibe und nicht zur Bevöl-
kerung zurückfliesse. Auch sei diese Ver-
jährung am falschen Ort, sie füge sich
nicht kohärent in die Schweizer Recht-
sprechung ein. Bei der Einziehung von
Vermögen handle es sich um ein verwal-
tungsrechtliches Verfahren: «Die straf-

rechtliche Verjährung hat darin nichts
zu suchen.»

Burkhalters Argumentation wurde
von SP, Grünen, BDP und GLP gestützt.
Aus seiner eigenen Partei hielten genau
drei Nationalräte aus der Romandie zu
ihm. Sie wollten sich jedoch nicht zum
Geschäft äussern. Das Beharren auf der
Verjährung sei ein plumper Versuch, das
neue Gesetz auszuhöhlen, sagte Daniel
Vischer (Grüne, ZH). «Der Punkt mit der
Verjährung ist essenziell. Sie entziehen
dem Gesetz die Grundlage!», rief Jean-
Christophe Schwaab (SP, VD). Die Ge-
genseite zeigte sich unbeeindruckt.

Der Freisinn, der in der Rechtskom-
mission an der Abschwächung des Ge-
setzes gearbeitet hatte, bemühte sich
nicht einmal mehr, die Desavouierung
des eigenen Bundesrats zu begründen.
«Ich teile Ihnen mit, dass die FDP alle
Mehrheitsanträge unterstützt», sagte
Christa Markwalder (FDP, BE). Etwas
ausführlicher begründete Karl Vogler
(CSP, OW) die Zustimmung zur Verjäh-
rung der CVP-Fraktion. Es handle sich
dabei um eine Frage der Rechtsstaatlich-

keit. Egal, wie verabscheuungswürdig
das Wirken der Diktatoren auch sein
möge: «Der Rechtsstaat gilt für alle.
Auch für Diktatoren.»

Anwälte in der Kritik
Die vierstündige Debatte war auch ein
Lehrstück des Lobbyismus in der
Schweiz. Die beiden entscheidenden Ab-
schwächungen wurden vom Schweizer
Anwaltsverband initiiert («Tages-Anzei-
ger» vom Samstag).

Während der Debatte wurde auf bei-
den Seiten mehrere Male aus dem
Schreiben des Verbands zitiert. Dieser
habe explizit davor gewarnt, auf die Ver-
jährung zu verzichten, sagte etwa Guil-
laume Barazzone (CVP, GE). «Sie haben
uns gesagt: Macht diesen Fehler nicht»,
sagte Barazzone. Bevor er Mitglied der
Genfer Stadtregierung wurde, arbeitete
Barazzone als Anwalt in Genf. Es war vor
allem die Genfer Sektion des Anwalts-
verbandes, die auf das Gesetz Einfluss
genommen hatte.

Kritiker der abgeschwächten Vorlage
haben eine Idee, warum das so sein

könnte. «Die ganzen Mandate rund um
die Potentatengelder sind für einzelne
Anwaltskanzleien eine Goldgrube ge-
worden», sagt Olivier Longchamp, Fi-
nanzspezialist bei der Erklärung von
Bern. Man wolle sich dieses «Mordsge-
schäft» offenbar nicht vermiesen lassen.
«Dass ausgerechnet die Anwälte und
ihre parlamentarischen Wasserträger
mit rechtsstaatlichen Prinzipien argu-
mentieren, um ihre lukrativen Auftrag-
geber zu schützen, ist bittere Ironie.»

Die bürgerliche Mehrheit habe heute
den Interessen der Potentatenclans und
ihrer Interessenvertreter in die Hände
gespielt, sagt auch Mark Herkenrath, Fi-
nanzspezialist bei der entwicklungs-
politischen Organisation Alliance Sud.
«Die Schweiz gibt sich gerne als Vorbild
im Umgang mit Potentatengeldern.»
Bleibe das Gesetz aber so, wie es der Na-
tionalrat nun beschlossen habe, gehe
dieser Vorbildcharakter verloren.

Aussenminister Burkhalter und die
Kritiker setzen nun auf den Ständerat.
Das Gesetz kommt als Nächstes in die
kleine Kammer.

Eine Lehrstunde
in Lobbyismus
Der Nationalrat entschärft das Potentatengeldergesetz in zwei entscheidenden Punkten.
Der Freisinn desavouiert dabei den eigenen Bundesrat.

Sein Mahnen nützte nichts: Bundesrat Didier Burkhalter spricht nach der Debatte mit den Medien. Foto: Lukas Lehmann (Keystone)
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